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Lieber Sonderleiter, 

 
nachfolgend haben wir Ihnen eine kurze Erläuterung zum Thema „Registrierung über den DRC“ zusam-
mengestellt. 
 
 Der Antragsteller muss zuerst die DRC-Geschäftsstelle kontaktieren. 
 
Von dort erhält er zur Registrierung des Hundes ein Antragsformular, welches zusammen mit der origina-
len Ahnentafel des Hundes (sofern vorhanden) an die Geschäftsstelle zurückzusenden ist. 
Der Antrag auf Registrierung wird erst bearbeitet, wenn die Bearbeitungsgebühr für die Registrierung ein-
gezahlt wurde. 
 
 Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, erhält der Antragsteller von der DRC-Geschäftsstelle das  

ausgefüllte Registrierungsformular (Formular R2). 
 
Mit diesem Formular kann der Hundebesitzer zu einem vom DRC durchgeführten Wesenstest zur Wesens-
überprüfung für die Registrierung (Meldegebühr 45,-- EURO) und zu einer vom DRC durchgeführten 
Formwertbeurteilung zur Überprüfung des Rassestandards für die Registrierung (Meldegebühr 200,-- EU-
RO) anmelden.  
 
Bei der Anmeldung zur Formwertbeurteilung wird dem Sonderleiter über das Meldeformular angegeben, 
dass die Teilnahme an der Veranstaltung für eine Registrierung benötigt wird.  
ACHTUNG! Höheres Meldegeld!! 
 
Beim Wesenstest sollte dies ebenfalls bei der Anmeldung angegeben werden. Das Meldegeld beim We-
senstest ist allerdings davon nicht betroffen. 
 
 Das Original-Registrierungsformular (R2) muss bei der jeweiligen Prüfung dem Richter zur Unter-

schrift vorgelegt werden. 
 Beim Formwert werden keine Beurteilungsbögen ausgefüllt, die Eintragung der Beurteilung er-

folgt nur auf dem Registrierungsformular! 
 Der Wesenstest-Protokollbogen dient nur zur Dokumentation für den Richter. Er wird nicht an 

den Teilnehmer ausgehändigt! Die Beurteilung erfolgt dann auf dem Registrierungsformular!!! 
 
In der Anlage ist eine Muster-Vorlage des Registrierungsformulars zur Ansicht beigefügt. 

 
Ein prinzipielles Anrecht auf einen Startplatz ist aufgrund einer Registrierung nicht gegeben. Die Startplatz-
zusage liegt, wie immer, in der Entscheidung des zuständigen Sonderleiters. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Aufstellung eine kleine Hilfe gegeben zu haben und wünschen der von Ihnen 
organisierten Veranstaltung einen guten Verlauf. 
 
Ihre DRC-Geschäftsstelle 
 
(Stand: 06.01.2025) 
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